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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Partik-Pable und Genossen 

haben am 1.3.1993 unter der Nr. 4406/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend "Telefonabhöranlagen in den 

Bundespolizeidirektionen" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. 

2. 

3. 

4. 

Ist es richtig~ daß sich in den Bundespolizeidirektionen 
Graz und Linz lelefonabhöranlagen befinden? 

Wenn nein, wird dies von den Firmen, die an der Errichtung 
der Gebäude beteiligt waren, bestätigt? 

Wenn solche Abhöranlagen bestehen wodurch ist sicherge
stellt. daß diese Anlagen nur zu Öberwachungen des Fernmel
deverkehrs verwendet werden, die von Ratskammern oder Unter
sllchungsrichtern angeordnet wurden? Sind Sie der Ansicht. 
daß diese Anlagen § 149 a StPO entsprechen? 

Ist es richtig l daß für die Abhörung von Fernmeldegesprä
chen aus den Raumlichkeiten der Fernmeldebehörden zwar eine 
Anordnung der Ratskammer oder des Untersuchungsrichters 
notwendig ist, von den Fernmeldebehörden aber nicht Uher
pr,ift wir.d, welche .. Ans~hlüsse vRn den Organen der S~cher
neltsbehorden tatsachlich abgehort werden? Halten SIe dIese 
Praxis den Bestimmungen zum Schutz des Fernmeldegeheimnis
ses entsprechend?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1 

Bei den Bundespolizeidirektionen Graz und Linz stehen Tonbandgerä

te für eine von der Ratskammer oder dem Untersuchungsrichter 

schriftlich angeordnete Überwachung eines Fernmeldeverkehres in 

Verwendung. 
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Zu Frage 2: 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 1. 

Zu Frage 3 und_~ 

Diese Tonbandgeräte können über gemietete Post leitungen (Standver

bindungen) mit einem Fernsprechbetriebsamt der österreichischen 

Post- und Telegraphenverwaltung verbunden werden. 

Wird eine überwachung des Fernmeldeverkehres von der Ratskammer 

oder dem Untersuchungsrichter schriftlich angeordnet, so schalten 

Bedienstete der Post nach Vorliegen des entsprechenden Beschlus

ses den zu überwachenden Teilnehmer an eines dieser Tonbandgeräte 

unter Bekanntgabe der Leitungsnummer durch. 

Diese Vorgangsweise gewährleistet, daß nur von der Post geschalte

te Leitungen von der Polizei Uberwacht werden können und ent

spricht den Bestimmungen des § 149 a StPO und den Bestimmungen 

zum Schutz des Fernmeldegeheimnisses. 
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